
Art. 10

Artikel 10
(1) Das sozialistische Eigentum besteht

als gesamtgesellschaftliches Volkseigentum,
als genossenschaftliches Gemeineigentum werktätiger Kollektive sowie 
als Eigentum gesellschaftlicher Organisationen der Bürger.

(2) Das sozialistische Eigentum zu schützen und zu mehren ist Pflicht des so
zialistischen Staates und seiner Bürger.

Übersicht
I. Die Formen des sozialistischen Eigentums

1. Begriff
2. Die drei Formen des sozialistischen Eigentums
3. Wesen des sozialistischen Eigentums
4. Die Subjekte des sozialistischen Eigentums

a) Gesamtgesellschaftliches Volkseigentum
b) Gemeinsames Eigentum sozialistischer Staaten
c) Genossenschaftliches Gemeineigentum werktätiger Kollektive
d) Einheitliches kommunistisches Eigentum
e) Eigentum gesellschaftlicher Organisationen

II. Der Schutz und die Mehrung des sozialistischen Eigentums
1. Durchsetzung des Unantastbarkeitsgrundsatzes
2. Konkretisierung im einfachen Gesetzesrecht

a) Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen, Kombinate und VEB sowie der Arbeiter- 
und-Bauem-Inspektion

b) Im Zivilrecht
c) Im Strafrecht
d) Im Arbeitsrecht
e) Im LPG-Recht

3. Pflicht zur Erhöhung des Volumens des sozialistischen Eigentums aller Formen
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